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0000    Verzeichnis der AbkürzungenVerzeichnis der AbkürzungenVerzeichnis der AbkürzungenVerzeichnis der Abkürzungen    

 

Abs. Absatz 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

AT Allgemeiner Teil 

  

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BOA Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen 

BT Besonderer Teil 

bzw. beziehungsweise 

  

e. V. eingetragener Verein 

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

EBOA Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen 

EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung 

ESBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

  

ff. folgende 

  

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt 

  

HpflG Haftpflichtgesetz 

  

Nr. Nummer 

  

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher 

Güter 

  

S. Seite 

SNB-AT Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Betreiber der 

Schienenwege – Allgemeiner Teil 

  

TEIV Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung 

TME TME - Torsten Meincke Eisenbahn GmbH 

  

usw. und so weiter 

  

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. 

  

z. B. zum Beispiel 
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1111    Zweck und GeltungsbereichZweck und GeltungsbereichZweck und GeltungsbereichZweck und Geltungsbereich    

 

1.1 Die SNB-BT ergänzen die SNB-AT der TME. 

 

1.2 Die SNB-AT gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen TME und Zugangs- 

 berechtigten, die sich aus der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur der Strecke Ha- 

 genow Land (km 0,766)-Zarrentin – mit Ausnahme der Nutzung von Serviceeinrichtun- 

 gen – und der Erbringung der angebotenen Leistungen ergibt. 

 

1.3 Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und den von ihnen beauf- 

 tragten EVU haben keinen Einfluss auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Zu- 

 gangsberechtigten und der TME. 

 

1.4 Die Bestimmungen betreffend Zugangsberechtigte und EVU gelten sinngemäß auch  

 für Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die mit diesem selbstständig am Eisenbahnbe- 

 trieb teilnehmen, ohne EVU zu sein. 

 

 

2222    Ergänzungen/Abweichungen zu/von den SNBErgänzungen/Abweichungen zu/von den SNBErgänzungen/Abweichungen zu/von den SNBErgänzungen/Abweichungen zu/von den SNB----ATATATAT    

 

2.12.12.12.1    Zu Punkt 2.3.3 SNBZu Punkt 2.3.3 SNBZu Punkt 2.3.3 SNBZu Punkt 2.3.3 SNB----ATATATAT    

    Vermittlung von OrtsVermittlung von OrtsVermittlung von OrtsVermittlung von Orts----    und Streckenkenntnisund Streckenkenntnisund Streckenkenntnisund Streckenkenntnis    

 

 Die Vermittlung von Orts- und Streckenkenntnis bezieht sich auf die gemäß Entgelt- 

 verzeichnis (EGV) kostenpflichtige Stellung eines streckenkundigen Mitarbeiters,  

 welcher die Zug- und/oder Rangierfahrt begleitet. 

 

2.2.2.2.2222    Zu Punkt 2.4.2 SNBZu Punkt 2.4.2 SNBZu Punkt 2.4.2 SNBZu Punkt 2.4.2 SNB----ATATATAT    

    SteuerungsSteuerungsSteuerungsSteuerungs----, Sicherungs, Sicherungs, Sicherungs, Sicherungs----    und Kommunikationssystemeund Kommunikationssystemeund Kommunikationssystemeund Kommunikationssysteme    

 

 Die baulichen und betrieblichen Standards sowie die Steuerungs-, Sicherungs- und  

 Kommunikationssysteme der benutzten Schienenwege werden in Ziffer 3 beschrie- 

 ben. 

 

2.2.2.2.3333    Zu Punkt 3.1.2 SNBZu Punkt 3.1.2 SNBZu Punkt 3.1.2 SNBZu Punkt 3.1.2 SNB----ATATATAT    

    NetzzNetzzNetzzNetzzugangsrelevanteugangsrelevanteugangsrelevanteugangsrelevantessss    betrieblichbetrieblichbetrieblichbetrieblich----technisches Regelwerktechnisches Regelwerktechnisches Regelwerktechnisches Regelwerk    

 

 Zum netzzugangsrelevanten betrieblich-technischen Regelwerk gehören: 

 

 Ril 301 Signalbuch 

 Ril 408 Züge fahren und Rangieren 

 Ril 458 Außergewöhnliche Transporte 

 ÖRil Zp Örtliche Richtlinien für Zugpersonal 
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 Bezug der Regelwerke: 

 

 DB-Richtlinien: 

   DB Kommunikationstechnik GmbH 
  Medien- und Kommunikationsdienste 
  Kriegsstraße 136 
  76133 Karlsruhe 
  www.db.de 
  Kundenservice 

   Telefon:  0721 938 5965 
  Telefax: 0721 938 5509 
  E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com 

 ÖRil Zp: 

   TME-Torsten Meincke Eisenbahn GmbH 

   Ludwigsluster Chaussee 72 

   19061 Schwerin 

   www.t-m-e.de 

   Telefon: 0385 4883914 

   Telefax: 0385 4883918 

   E-Mail: info@t-m-e.de 

 

2.2.2.2.4444    Zu Punkt 3.2.1 SNBZu Punkt 3.2.1 SNBZu Punkt 3.2.1 SNBZu Punkt 3.2.1 SNB----ATATATAT    

    AAAAnträge auf Zuweisung von Zugtrassennträge auf Zuweisung von Zugtrassennträge auf Zuweisung von Zugtrassennträge auf Zuweisung von Zugtrassen    

 

 Für den Antrag auf Zuweisung von Zugtrassen ist der in der Anlage 1 dieser SNB-BT   

 enthaltene Vordruck zu verwenden. 

 

 Der Antrag für den Netzfahrplan kann per E-Mail an info@t-m-e.de, per Fax an 0385  

 48839-18 oder per Briefpost an die  

 

  TME-Torsten Meincke Eisenbahn GmbH 

  Ludwigsluster Chaussee 72 

  19061 Schwerin 

 

 übermittelt werden. 

 

 Der Antrag für den Gelegenheitsverkehr kann auch per Fax an 03883 646-379 an die  

 TME  übermittelt werden. 

 

2.2.2.2.5555    Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4    undundundund    3.4.5 SNB3.4.5 SNB3.4.5 SNB3.4.5 SNB----ATATATAT    

    AAAArbeitstagerbeitstagerbeitstagerbeitstage    

  

 Arbeitstage sind Tage von Montag bis Freitag ohne Feiertage. 
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2.2.2.2.6666    Zu Punkt 3.6 SNBZu Punkt 3.6 SNBZu Punkt 3.6 SNBZu Punkt 3.6 SNB----ATATATAT    

    RahmenverträgeRahmenverträgeRahmenverträgeRahmenverträge    

 

 Die TME bietet keine Möglichkeit des Abschlusses von Rahmenverträgen. 

 

2.2.2.2.7777    Zu Punkt 4.4 SNBZu Punkt 4.4 SNBZu Punkt 4.4 SNBZu Punkt 4.4 SNB----ATATATAT    

    Abrechnung von NutzungsentgeltenAbrechnung von NutzungsentgeltenAbrechnung von NutzungsentgeltenAbrechnung von Nutzungsentgelten    

 

 Die Abrechnung von Nutzungsentgelten erfolgt in der Regel am 1. jeden Monats für  

 den Vormonat. 

 

2.2.2.2.8888    Zu Punkt 5.1.3 SNBZu Punkt 5.1.3 SNBZu Punkt 5.1.3 SNBZu Punkt 5.1.3 SNB----ATATATAT    

    AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner    

 

 Ansprechpartner bzw. Stellen, die befugt und in der Lage sind, binnen kürzester Zeit  

 betriebliche Entscheidungen zu treffen enthält die Anlage 2 des jeweiligen Eisenbahn-  

 Infrastrukturnutzungsvertrages. 

 

2.2.2.2.9999    Zu Punkt 5.2 SNBZu Punkt 5.2 SNBZu Punkt 5.2 SNBZu Punkt 5.2 SNB----ATATATAT    

    InformationenInformationenInformationenInformationen    

        

 Die TME stellt die Informationen auf elektronischem Wege per E-Mail zur Verfügung.  

 Zu diesem Zweck haben die Infrastrukturnutzer eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, an  

 die die Information gesendet werden soll. 

 

 2.2.2.2.10101010    Zu Punkt 5.3.3 SNBZu Punkt 5.3.3 SNBZu Punkt 5.3.3 SNBZu Punkt 5.3.3 SNB----ATATATAT    

    Verkehrssteuerung bei StörungenVerkehrssteuerung bei StörungenVerkehrssteuerung bei StörungenVerkehrssteuerung bei Störungen    

 

Die Verkehrssteuerung bei Störungen erfolgt auf Basis der Ril 420 durch die TME-

Betriebsleitstelle Hagenow. 

 

2.112.112.112.11    Zu Punkt Zu Punkt Zu Punkt Zu Punkt 5.4 und 5.5.1 SNB5.4 und 5.5.1 SNB5.4 und 5.5.1 SNB5.4 und 5.5.1 SNB----ATATATAT    

    LegitimLegitimLegitimLegitimation der TMEation der TMEation der TMEation der TME----VertreterVertreterVertreterVertreter    

 

Vertreter der TME weisen sich durch ihren Mitarbeiterausweis mit Foto aus, aus dem 

die Aufgabe des Mitarbeiters ersichtlich ist. 

 

2.122.122.122.12    Zu Punkt 7.2 SNBZu Punkt 7.2 SNBZu Punkt 7.2 SNBZu Punkt 7.2 SNB----ATATATAT    

    Besetzungszeiten der BetriebsstellenBesetzungszeiten der BetriebsstellenBesetzungszeiten der BetriebsstellenBesetzungszeiten der Betriebsstellen    

 

 Für den Zug- und Rangierverkehr sind die Stellwerke der Bahnhöfe Hagenow Stadt, 

 Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl) zu besetzen. 

 Die Besetzung des Stellwerkes Bf Hagenow Stadt richtet sich nach dem jeweiligen  

 Netzfahrplan. 
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 Die Stellwerke der Bf´e Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl) werden nur für den  

 Gelegenheitsverkehr besetzt (siehe Ziffer 5). 

 Das Entgelt für die zusätzliche Stellwerksbesetzung des Stellwerkes Hagenow Stadt 

 und die Besetzung der Stellwerke der Bf´e Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl)  

 sind in Ziffer 4 enthalten. 

 

 

3333    Infrastrukturbeschreibung nebst ZugInfrastrukturbeschreibung nebst ZugInfrastrukturbeschreibung nebst ZugInfrastrukturbeschreibung nebst Zugaaaangsbedingungenngsbedingungenngsbedingungenngsbedingungen    

 

3.13.13.13.1    Beschreibung der StreckeBeschreibung der StreckeBeschreibung der StreckeBeschreibung der Strecke    

 

 Die Strecke Hagenow Land (km 0,766) – Zarrentin ist eine eingleisigen Nebenbahn 

 mit den Bahnhöfen Hagenow Stadt, Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl). 

 Die betrieblichen und technischen Standards sind auf Personen- und Güterverkehr  

 eingerichtet. Die Strecke Hagenow Land – Zarrentin beginnt im Bf Hagenow Land der  

 DB-Strecke 6100 Berlin-Spandau – Hamburg-Altona. Die Grenze zwischen DB Netz AG  

 und TME liegt im km 0,766 (Höhe Einfahrsignal 50G Bf Hagenow Land). 

 Die Strecke ist nicht elektrifiziert. 

 

3.23.23.23.2    Technische und betriebliche ParameterTechnische und betriebliche ParameterTechnische und betriebliche ParameterTechnische und betriebliche Parameter    

 

 Für die Betriebsdurchführung gelten folgende Parameter: 

 

1111    2222    3333    

lfd. Nr.lfd. Nr.lfd. Nr.lfd. Nr.    BenennungBenennungBenennungBenennung    AngabeAngabeAngabeAngabe    

1 Spurweite 1435 mm 

2 Höchstgeschwindigkeit Hagenow Land – Hagenow Stadt: 

80 km/h, 

Hagenow Stadt – Wittenburg (Meckl): 

50 km/h, 

Wittenburg (Meckl) – Zarrentin (Meckl): 

50 km/h 

3 Streckenklasse D4 

4 Zulässige Zuglänge für 

Güterzüge 

600 m 

5 Zulässige Zuglänge für 

Reisezüge 

100 m 

6 Streckenkategorie eingleisig 

7 Elektrifizierung nicht vorhanden 

8 Größte Neigung  6,297 ‰ (1:159) 

9 Kleinster Bogenmesser 190 m 
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1111    2222    3333    

lfd. Nr.lfd. Nr.lfd. Nr.lfd. Nr.    BenennungBenennungBenennungBenennung    AngabeAngabeAngabeAngabe    

10 Bremsweg Hagenow Land – Hagenow Stadt 

700 m 

Hagenow Stadt – Wittenburg (Meckl) 

400 m 

Wittenburg (Meckl) – Zarrentin (Meckl) 

400 m 

11 Bremshundertstel Hagenow Land – Hagenow Stadt 

R/P 50, G 72 bei 80 km/h 

Hagenow Stadt – Wittenburg (Meckl) 

R/P 35, G 53 bei 50 km/h 

Wittenburg (Meckl) – Zarrentin (Meckl) 

R/P 33, G 50 bei 50 km/h 

Bei niedrigeren Geschwindigkeiten 

erfolgt Berechnung nach gültiger 

Bremstafel für die Strecke 

12 Kommunikationssysteme Vereinfachter Zugfunk VZF 95 

Kanal O19 bzw. Mobiltelefon  

13 Betriebslänge 26,946 km 

14 Zahl der Weichen 

davon fernbedient 

davon ortsbedient 

19 

6 

13 

15 Anzahl der Betriebsstellen 

Bahnhöfe 

Haltepunkte 

 

3 

2 

16a Zahl der Bahnübergänge 

technisch gesichert 

nicht technisch gesichert 

17 

9 

8 

16b Reisendensicherung 2 

17 Einschränkungen 

Regelichtraumprofil nach § 9 

EBO 

keine 

18 Anzahl der Langsamfahrstellen 

ständig eingerichtet 

vorübergehend 

4 

4 

keine 

19 Betriebsverfahren Zugmeldeverfahren 

20 Zugbeeinflussung 

 

PZB 

Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen 

mit PZB ausgerüstet sein. 

21 Streckenkenntnis Das Triebfahrzeugpersonal muss im 

Besitz der erforderlichen Strecken-

kenntnis sein. 
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 Die schematische Darstellung der Gleisanlagen der Bahnhöfe enthält die Anlage 2. 

 

3.3.3.3.3333    EntfernungenEntfernungenEntfernungenEntfernungen    

 

 Für die Trassennutzung gelten folgende Entfernungen: 

1111    3a3a3a3a    3b3b3b3b    3c3c3c3c    3d3d3d3d    3e3e3e3e    

BetriebsstelleBetriebsstelleBetriebsstelleBetriebsstelle    EntEntEntEnt----    

fernungfernungfernungfernung    

1111    

EntEntEntEnt----    

fernfernfernfernungungungung    

2222    

EntEntEntEnt----    

fernungfernungfernungfernung    

3333    

EntEntEntEnt----    

fernungfernungfernungfernung    

4444    

EntEntEntEnt----    

fernungfernungfernungfernung    

5555    

Bahnhof Hagenow Land (Hgn) km 0,000 

EI-Grenze km 0,766 

 Hgn-Hag 

2,80 km 

Hgn-Bzn 

9,10 km 

Hgn-Wg 

14,67 km 

Hgn-Btn 

22,71 km 

Hgn-Z 

26,68 km 

Bahnhof Hagenow Stadt (Hag) km 3,563 

  Hag-Bzn 

6,31 km 

Hag-Wg 

11,87 km 

Hag-Btn 

19,91 km 

Hag-Z 

23,89 km 

Haltepunkt Bobzin (Bzn) km 9,869 

   Bzn-Wg 

5,57 km 

Bzn-Btn 

13,61 km 

Bzn-Z 

17,58 km 

Bahnhof Wittenburg (Meckl) (Wg) km 15,437 

    Wg-Btn 

8,04 km 

Wg-Z 

12,01 km 

Haltepunkt Bantin (Btn) km 23,474 

     Btn-Z 

3,98 km 

Bahnhof Zarrentin (Meckl) (Z) km 27,450 

Streckenende km 27,712 

 

3.3.3.3.4444    Bekanntgabe von ÄnderungenBekanntgabe von ÄnderungenBekanntgabe von ÄnderungenBekanntgabe von Änderungen    

 

 Änderungen der Streckenparameter werden den zugangsberechtigten Vertragspart- 

 nern durch die TME schriftlich bekannt gegeben. 

 

 

4444    EntgeltgrundsätzeEntgeltgrundsätzeEntgeltgrundsätzeEntgeltgrundsätze        

    

4.14.14.14.1    PPPPflichtleistungflichtleistungflichtleistungflichtleistung    

 

 Das Entgelt für die Benutzung der Schienenwege deckt die Pflichtleistungen gemäß  

 Anlage 1 Nr. 1 EIBV ab. Daher sind mit dem zu entrichtenden Entgelt für eine Trasse  

 folgende Basisleistungen abgegolten: 

 

a) Bearbeitung von Anträgen auf Zuweisung von Zugtrassen, 
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b) Erstellung eines Fahrplanes einschließlich der Übersendung der betriebsnotwen- 

 digen Fahrplandaten und Unterlagen an den Besteller, 

c) Nutzung der für die Zugfahrten bereitgestellten Strecken- und Bahnhofsgleise, 

d) die Bedienung der für eine Zugbewegung erforderlichen Steuerungs- und Siche- 

 rungssysteme, die Koordination der Zugbewegung und die Bereitstellung von In- 

 formationen über die Zugbewegung 

e) alle anderen Informationen, die zur Durchführung des Verkehrs auf den 

zugewie- 

 senen Trassen erforderlich sind 

 

4.24.24.24.2    TrassenpreiseTrassenpreiseTrassenpreiseTrassenpreise    

  

 Das Trassenpreissystem der TME ist zweistufig. Es gibt einen Trassenpreiskatalog für  

 den Personenverkehr und einen für den Güterverkehr. Zusätzlich ist der Trassenpreis  

 bei Güterzügen abhängig von der Belastung der Züge. 

 

 Mit dem Trassenpreis sind folgende Leistungen abgegolten: 

 

a) die Nutzung der für die Zugfahrt bereitgestellten Strecken- und Bahnhofsgleise, 

b) die Leistung der Betriebsführung während der planmäßigen Besetzungszeit der  

 Betriebsstellen der TME und  

c) die  Fahrplanerstellung (siehe 4.1 b)) im üblichen Umfang. 

 

4.4.4.4.3333    Leistungsabhängige EntgelteLeistungsabhängige EntgelteLeistungsabhängige EntgelteLeistungsabhängige Entgelte    

 

 Die TME führt leistungsabhängige Entgeltbestandteile ein, um in geeigneter Art und  

 Weise Anreize zur Verringerung von Störungen und zur Erhöhung der Leistungsfähig- 

 keit des Schienennetzes zu schaffen.  

 

 Alle nachfolgend getroffenen Regelungen reflektieren dabei ausschließlich auf das  

 direkte Vertragsverhältnis zwischen EVU als Kunden und der TME. Eine Bezugnahme  

 auf etwa beteiligte Dritte, z. B. bei Folgeverspätungen ist nicht vorgesehen. 

 

 Folgende Leistungsstörungen werden hierbei einbezogen: 

 

a) Zugfahrt kann nicht im vereinbarten Zeitfenster abgewickelt werden, 

b) Zug kann nicht auf dem vereinbarten Weg verkehren und 

c) Zug kann nicht in der vereinbarten Konfiguration gefahren werden. 

 

 Bei a) geht es um den Fall des Entstehens von Fahrplanabweichungen, die verursa- 

 cherbezogen pönalisiert werden sollen. Die „Zugtrasse“ bezieht sich ausschließlich auf  

 den Fahrtverlauf bei der TME, also Abgangsbahnhof bis Zielbahnhof bzw. ab/an  

 Schnittstelle DB Netz AG. 
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 Der maximale Betrag zur Ahndung von Verspätungen beläuft sich auf 50 % des Ge- 

 samttrassenpreises ohne Einbeziehung von Zusatzentgelten. Pro gezählter voller Ver- 

 spätungsminute wird ein Pönale-Betrag i. d. H. von 0,50 € fällig. 

 

 Pönalisierung von Verspätungsminuten bei der TME 

 Zahlungsverpflichtung TME = Verspätungsminute zu Lasten TME x 0,50 € / Minute 

 

 Pönalisierung von Verspätungsminuten beim EVU 

 Zahlungsverpflichtung EVU = Verspätungsminute zu Lasten EVU x 0,50 € / Minute 

 

 Als Bagatellgrenze, unterhalb derer nicht pönalisiert wird, gelten: 

 

a) Personenverkehr 

 < 5 Minuten bei Takttrassen bzw. 

 < 10 Minuten bei allen übrigen Fahrten (auch Leerreisezüge) sowie 

b) Güterverkehr 

 < 15 Minuten 

c) Alle sonstigen Fahrten 

 < 15 Minuten 

 

 Für 2) gibt es derzeitig keinerlei Anwendung, da seitens der TME keine Wegealter- 

 nativen verfügbar sind. 

  

 Bei 3) strebt die TME eine bilaterale Regelung mit dem betroffenen EVU an, im Falle  

 der Notwendigkeit des Verkehrens von mehreren Zügen bietet die TME die eigenen  

 Leistungsbestandteile aufwandsneutral an. 

 

4.44.44.44.4    Stornierungen/AusfallentschädigungStornierungen/AusfallentschädigungStornierungen/AusfallentschädigungStornierungen/Ausfallentschädigung    

 

 Für entgegen vertraglichen Vereinbarungen nicht benutzte Eisenbahninfrastruktur  

 oder nicht in Anspruch genommene Leistungen verlangt die TME eine Ausfallent- 

 schädigung in Höhe des Regelentgeltes gemäß Entgeltverzeichnis. 

 

 Bei Stornierungen wird ein Stornoentgelt erhoben, dessen Höhe vom Zeitpunkt der  

 Stornierung vor dem ersten Verkehrstag abhängt (Entgeltverzeichnis). 

 

 

5555    StreckenöffnungsStreckenöffnungsStreckenöffnungsStreckenöffnungs----    und Betriebsruhezeitenund Betriebsruhezeitenund Betriebsruhezeitenund Betriebsruhezeiten    

 

Die regulären Besetzungszeiten der Stellwerke richtet sich nach dem jeweiligen Netz-

fahrplan. 

 

 

 

 



SHZ SchienennetzSchienennetzSchienennetzSchienennetz----Benutzungsbedingungen Benutzungsbedingungen Benutzungsbedingungen Benutzungsbedingungen 
der Betreiber der Schienenwegeder Betreiber der Schienenwegeder Betreiber der Schienenwegeder Betreiber der Schienenwege    

    ----Besonderer TeilBesonderer TeilBesonderer TeilBesonderer Teil----    
(SNB(SNB(SNB(SNB----BT)BT)BT)BT)  

Gültig ab 12.12.2010    

 

TME-Torsten Meincke Eisenbahn GmbH – Ludwigsluster Chaussee 72 – 19061 Schwerin 

 

 

Im Netzfahrplan 2013 ist nur das Stellwerk des Bf´s Hagenow Stadt mit folgenden 

Zeiten regulär besetzt: 

 

 Montag-Freitag von 05:09 Uhr bis 21:34 Uhr 

 Sonnabend von 06:06 Uhr bis 21:34 Uhr 

 Sonntag  von 06:03 Uhr bis 23:48 Uhr  

 

 Die Stellwerke der Bf´e Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl) sind nicht besetzt. 

 

 Leistungen außerhalb der regulären Besetzungszeiten sind in der Trassenbestellung  

 gesondert zu berücksichtigen und gemäß des jeweils gültigen Entgeltverzeichnisses  

 gesondert zu vergüten (z. B. zusätzliche Stellwerksbesetzung). 

 Bei der Besetzung der Stellwerke Wittenburg (Meckl) und Zarrentin (Meckl) werden  

 aufgrund der Vorbereitungs- und Abschlussmaßnahmen je mindestens drei Stunden  

 angesetzt.  

 

 

6666    KapazitätszuweisungKapazitätszuweisungKapazitätszuweisungKapazitätszuweisung    

 

 Bei der Strecke Hagenow Land (km 0,766) – Zarrentin  der TME handelt es sich aus- 

 nahmslos um eine eingleisige Nebenbahn, welche nach Ril 408.01-09 -Züge fahren  

 und Rangieren- betrieben wird. 

 

 Im Falle von sich überschneidenden Trassenanmeldungen wird die Schienenwegkapa- 

 zität in folgender Reihenfolge zugewiesen: 

 

1. Regelmäßige, (vertaktete) Verkehre vor Gelegenheitsverkehre 

2. Zeitpunkt des Eingangs der Trassenanmeldung/Trassenbestellung 

 

 

7777    Betriebliche AbwicklungBetriebliche AbwicklungBetriebliche AbwicklungBetriebliche Abwicklung    

 

7.1 Betriebliche Informationen sind bei der Anmeldung der Zugtrassen bekannt zu geben. 

 

7.2 Kurzfristige Änderungen und zusätzliche Informationen sind unverzüglich der TME zu  

 übermitteln. 

 

7.3 Das EVU stellt sicher, dass das Personal für die Durchführung der Fahrt notwendige  

 Bedienung dieser Betriebsanlagen (Steuerungs- und Sicherungssysteme) ausgebildet  

 und nach den Richtlinien der TME geeignet und geprüft ist. 
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7.4 Der Brandschutz bei Fahrten mit kohlegefeuerten Dampflokomotiven wird durch das 

 EVU sicher gestellt. Beim Befahren von Brücken ohne durchgehendes Schotterbett ist  

 wegen Brandgefahr der Kohlerost der Dampflok zu schließen. 

 Zur Verminderung des Funkenfluges sind während der Fahrt die Rauchkammer und  

 der Aschekasten ausreichend zu nässen. Die Rauchkammerspritze ist jedoch nur bei  

 geschlossenem Regler anzustellen. Es ist verboten, während der Fahrt oder im Still- 

 stand auszuschlacken. 

 

7.5 Fahrten mit Triebfahrzeugen, die nicht mit Zugfunkeinrichtungen ausgerüstet sind,  

 die mit dem Zugfunksystem der TME kompatibel sind, sind generell mit der TME im  

 Einzelfall abzustimmen. Im Ergebnis der Abstimmung muss gewährleistet sein, dass  

 das EVU die Kommunikationsmöglichkeiten (Handfunkgerät, Mobiltelefon oder  

 Streckenfernsprecher) mit dem jeweiligen Fahrdienstleiter der Strecke kennt und an- 

 wendet. 

 

 

8888    Inkrafttreten/ÄnderungenInkrafttreten/ÄnderungenInkrafttreten/ÄnderungenInkrafttreten/Änderungen    

 

 Gegen die SNB-BT der TME können Zugangsberechtigte einen Monat nach Veröffent- 

 lichung Stellung nehmen. Das Datum der Veröffentlichung ist im Bundesanzeiger be- 

 kannt gegeben. 

 

 Die Stellungnahme ist schriftlich per Post zu senden an: 

 

  TME-Torsten Meincke Eisenbahn GmbH 

  Ludwigsluster Chaussee 72 

  19061 Schwerin 

 

 Änderungen der SNB-BT werden im Internet unter folgender Internetadresse bekannt  

 gegeben: 

 

  www.t-m-e.de 


